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zu 84/J 

4. Femruar 1954 

,Auf die Anfrage da:t' Abg~ R e ich und Gl3no$sen vom 26"November 1953, 

betreffend die Zuerkennung von Witwe~renten aus der Invalidenversicherung 

na.ch Versicherten, die vor dom 1.Jänner 1939 v~rstorben sind, teilt Bundes­

minister für soziale Verwaltung M a 1 seI mit~ 

Gemäss § .3 aer Verordnung über die Einführ'une; der Sozialversioherung . . 
im Lande Österreich vom 22. Dezember 1938, D.HsGBltI 8.1912 (EinfUhrungsver-

ordnung), solIton für Versioherungsfälle, die vor dem 1.Jänner 1939 einge-
, 

treten sind, nicht die !.~ichs:t'eohtliohen Leistunasvorsohriften, sondern die des 

bisherigen ~sterreichisohen 8ozialve:t'sioherungsrochtes gelten. Als Versiche~~nßs'­

fall, das ist das Ereienie, für dessen Ein~ritt die Versicherung geschaffen 

ist, wurde in der früheren ?raxis und Rechtspreohung bei Hinterbliebenenrenten 

der Tod des Versicherten gewertet. Dementsprechend .vurden seit Einführung der 

Invalidenversicherung in Österreich, da in der österreiohischen Altersfürsorge 

die Gewährung von Hinterbliebenenrenten nicht vorgesehen war, Rentenanträge 

von Witwen, deren Ehegatten vor dem l_Jänner 1939 gestorben waren, ausnahmslos 

a.beelehnt~ wenn nioht die im Erlass des RAM. vom 3~März 1944, Zl"II 12204/44, 

zum AUf;lgleioh von besonde:t'on Härten ~ufgestellten Voraussetzungen zutrafen" .. 
Auch dieser Erlass gine von der grundsätzliohen Auffassung aus, dass ein An-
sp~oh auf Hinterbliebenenrenten im Falle des Todes des Versicherten vor dem 

1. JänneJ;.' 19.39 nicht besteht. Im Gegensatz hiezu ho:t der Verwal tuneseeriohtshof . , 

in mehreren Erkenntnissen die Rechtsansieht aus~csprochen, der Versicherungs­

fa.ll bei Witwenrentenanspl.'Üchen sei nicht sohon mit dem Tode des Versioherten, 

sondern erst bei Zutreffen der im § 1256 Abs.l bis 3 RVO. vorgesehenen per­

sänJ.iohen Voraussetzungen doI' Witwe eingetreteh. Er hat daher, wenn diese 

persönlichen Voraussetzunaen erst nach dem 31~Dezomber 1938 gegeben waren, 

die reiohsrecht1iohen Vorschr,if'ten als a.nwendba.r und daher den Witwen« . \' 

rentenanspruch als gegeben a.neesehen~ Als duroh das ~undesgesetz vom 19o Ma.i 1949, 

BGB'l.Nr.112, in der Invalidenversicherung die persönlichen Voraussetzungen für 

die Witwe wegfielen, hat der Verwaltungsgeriohtshof, sofern nicht schon die 

persönlichen Voraussetzuneen in der Zeit zwisohen dem l"Jänner 1939 \:I.nd dem 

30.Juni 1949 eingetreten waren, in Fallen, in denen der Ehemann vor dem 

1. Jänner 1939 gestorben war, den Wi twenrentenanspl"Uch unter Berufung auf 

§ 3 EVO. verneinto 
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Naoh dieser Rechtsprechung des Vorvialtungsgerichtshofes hätten 

also Witw~n nach vor dem 1.Jänne~ 1939 gestorbenen Ehemännern einen 

Witwenrentenanspruch a1Js der Invalidenversicherung, wenn die persönlichen 

Voraussetzungen des § 1256 Abs.l bis 3 in dor Zeit zwischen dem 

1.Jänner 1939 und dem :W.Juni 1949 eingetreten sind. Waren sie schon vpr 

dem 1.Jänner 1939 geeoben oder am 30. Juni 1949 nooh nicht gegeben, so käme 

ein Witwenrentenanspruch nicht zustande, Eine solohe verschiedene Behand~ 

lune der Witwen, deren Ehemann vor dem l.Jänner 193' trestorben ist, ist 

nicht zu verstehen und müsste bei den hiebei schlechtfahrenden Witwen als 

Härte empfunden werden. Insbesondere werden Witwen, bei denen die Voraus­

setzungen am 30.Juni 1949 noch nicht gegeben waren, nioht verstehen, wieso 

die allgemein gesehen. wesentliche Verbesserung der Gesetzeslage durch das 

Bundesgesetz, BGBl.Nr~112/1949, gerade bei ihnen zum Verlust der bis dahin 

im Sinne der Rechtsauffassung des ~erwaltuneseerichtshofes gegebenen Anwart~ 

sohaft auf Witwenrente fUhren soll. 

Muss eine /?O unterschiedliohe Behandlung der gegenständliohen Fälle 

sohon als durohaus unerv7Ünscht 'bezeichnet werden, so bietet die neue Aus­

legune der bezüglichen ~esetzlichen Bestimmungen durch den Verwal tungSce- . 

richtshöf auch keine rechtliche Handhabe, in FilLlen, in de.nen die ablehnenden 

Besoheide der Versioherungsträger unangefochten in Rechtskraft erwachsen 

oder von den Schiedsgerichten bzw. vor Aufnahme der Tätigkeit der Sohieds­

geriohte von den Verwaltungsbehörden 'bestät1gt worden sind, eine neuerliohe 

reohtsmittelfähige Entsoheidung durch den Träger der Sozialversicherung 

herbeizuführen. Wenn daher bereits ein rechtskräftiger Bescheid vorliegt, 

so ist eine nOChmalige Entsoheidung über den ßle~ohen Tatbestand ausge-
• I 

sohlossen, es sei denn, dass der Versicherungsträger auf die Rechtskraft, 

seines Besoheides verziohtet, was aber sainQm Ermessen anheimgestellt 

(§ l304 RVO.) und nur möglich ist, wenn er nicht selbst durch die Reohtskraft 

einer Entsoheidung höherer Instanz gebunden 1st. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung kann unter diesen Um­
ständen gegenwärtig eine generelle Überprüfung der bereits rechtskräftigen 
Bescheide nioht veranla.ssen •. Es wird jedoch anlässlich der Neureeelung 
der Sozialversioherung prüfen, ob nicht für solohe Fälle Abhilfe getroffen 
werden könnte, in denen die Witwe keinen Anspruch auf 'Rente aus eigener 
Versioherung- hat und in'denen der Tod des Ehee;atten zwar· vor dem 
1.Jänner 1939, aber in einem Zeitpunkt oinectreten ist, in dem die Witwe 
bereits in einem Alter stand, das ihr'die Erlangung einer Rente aus eigener 
Versioherung schwer mÖGlich machte. 

, ..... -.-.-
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